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MITTEILUNGSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: M 09/0462 

422 - Fachbereich Kindertagesstätten Datum: 17.09.2009 
Bearb.:  Frau Maren Hüttmann Tel.: 127 öffentlich 

Az.:    
 
Beratungsfolge Sitzungstermin

 
Jugendhilfeausschuss 24.09.2009

 
 
 
Anfrage von Frau Hahn, Sitzung am 10.09.2009, TOP 12.12 
Beitragsfreiheit vor der Einschulung 
 
 
 
Sachverhalt 
 
Wenn sich die Beitragsfreiheit im letzten Jahr vor Schuleintritt auf die gesamte Betreuungs-
gebühr beziehen würde, liegen die jährlichen Kosten bei insgesamt rund 1.188.200 €. 
 
Grundlage für die Berechnung sind 1/3 der Elementarplätze (SOLL) auf Grundlage der 
Betriebserlaubnisse in den städtischen und nichtstädtischen Kitas in Norderstedt 
 
Gemäß der Satzung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Norderstedt vom 16.07.2009 
beträgt die Regelgebühr für die ersten 5 Stunden Betreuung ab dem 01.08.2009 einheitlich 
138,00 €. 
 
Demnach beträgt der Gebührenausfall für das gebührenfreie letzte Kita-Jahr derzeit  
insgesamt rund 917.200 € jährlich. 
 
 
 
 
 
 


